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Stipendium SSA–FARS 2015-16  
für die Urheberinnen und Urheber von Strassenkunst 
Medienmitteilung  

 

 
Die Verwertungsgesellschaft SSA (Société Suisse des  Auteurs) ruft in Zusammenarbeit 
mit der FARS (Fédération des Arts de la Rue Suisses ) eine neue Aktion ins Leben und 
schreibt ein bzw. zwei Stipendien aus, um die Schaf fung eines Werks der Strassenkunst 
zu fördern . 
 
Zweck und Grundsatz 
Der Kulturfonds der SSA schreibt ein bzw. zwei Stipendien zu Gunsten von Urhebern von 
Originalwerken aus, die öffentlich als Strassenkunst und im Rahmen von Veranstaltungen oder 
Festivals in der Schweiz aufgeführt werden sollen, die dieser spezifischen Kunstform gewidmet 
sind. 
Diese Aktion ist mit einem Betrag von 8 000 Franken dotiert. 
 
Kandidaten und Begünstigte 
Die Kandidaten, welche die schweizerische Nationalität besitzen oder in der Schweiz wohnhaft 
sein müssen, planen die Schaffung eines artistischen Originalwerks und können ihr 
Bewerbungsdossier bis zum 12. Januar 2015  bei der SSA einreichen. 
 
Jury 
Eine von der SSA und der FARS eingesetzte, aus Fachleuten bestehende Jury prüft die 
Dossiers und vergibt die Stipendien Ende März 2015. 
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Lausanne, den 30. Juni 2014 

 
 

 


